
 
 
 

-Informationsvorlage- 
Amt, Sachbearbeiter, Geschäftszeichen: 

Bauamt, Wencke Heß 

Tagesordnungspunkt: 

Anhörung im wasserrechtlichen Verfahren gem. § 93 (1) WG - Errichtung und Betrieb einer 
Erdwärmesondenanlage mit zwei Bohrungen zu je 190 m Bohrtiefe 

Datum Gremium Zuständigkeit Öffentlichkeitsstatus 

  Technischer Ausschuss Information öffentlich 

 
 
 

Sachverhalt: 

 

Für die energetische Sanierung eines Wohnhauses auf dem Flurstück 38/4, Gemarkung Gutach, 
liegt eine Bohranzeige sowie ein Antrag auf die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur Er-
richtung und Nutzung einer Erdwärmesondenanlage vor.  
 
Die Gemeinde Gutach im Breisgau wird in diesem Verfahren angehört und um Abgabe einer Stel-
lungnahme gebeten (gem. § 5 LVG).  
 
Für die Anhörung und Abgabe der Stellungnahme ist eine Entscheidung durch den Gemeinderat – 
wie in baurechtlichen Verfahren – nicht notwendig. Es ist durch die Verwaltung lediglich zu prü-
fen, ob durch diese Bohrungen Ver- und Entsorgungsleitungen berührt werden. Bei diesem Antrag 
ist diese Prüfung insbesondere dadurch notwendig, da der Abstand zur Straße der Bohrlöcher we-
niger als 3m beträgt.  
 
Eine Prüfung seitens der Verwaltung hat ergeben, dass Ver- und/oder Entsorgungsleitungen durch 
diese Unterschreitung des Bohrabstands nicht berührt werden. Dennoch verlangt die Verwaltung 
die Vorlage des Bohrergebnisses. Eine entsprechende Stellungnahme wurde durch die Verwaltung 
bereits abgegeben.  
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

./. 
 
 

Ökologische Auswirkungen: 

 

Energetische Sanierung eines Wohnhauses.  
 
 
 



 

Lageplan 




